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K l e i n e  A n f r a g e

Ich frage die Landesregierung:

1.  Wie viele der in Baden-Württemberg lebenden Ausländer wurden in den Jah-
ren 2010 bis 2021 eingebürgert (bitte nach Jahren, Staatsangehörigkeit, Alter, 
Geschlecht und Landkreisen sowie Stadtkreisen aufschlüsseln)?

2.  Wie viele der im Ostalbkreis lebenden Ausländer wurden in den Jahren 2010 
bis 2021 eingebürgert (bitte nach Jahren, Staatsangehörigkeit, Alter, Ge-
schlecht und Gemeinden aufschlüsseln)?

3.  Nach wie vielen Jahren erfolgten die Einbürgerungen der in Baden-Württem-
berg lebenden Ausländer, nach wie vielen Jahren erfolgten diese Einbürgerun-
gen im Ostalbkreis?

4.  Wie viele der zu Frage 1 bzw. Frage 2 aufgelisteten Personen wurden aufgrund 
einer Ehe mit einer deutschen Staatsangehörigen/einem deutschen Staatsange-
hörigen bereits nach drei Jahren (Staatsangehörigkeitsgesetz § 9) in Baden-
Württemberg bzw. im Ostalbkreis eingebürgert (bitte nach Staatsangehörigkeit, 
Alter und Geschlecht sowie nach Landkreisen und Stadtkreisen bzw. Gemein-
den aufschlüsseln)?

5.  Wie viele Ermessenseinbürgerungen, insoweit die Voraussetzungen für eine 
Anspruchseinbürgerung nicht erfüllt waren, erfolgten in den Jahren 2010 bis 
2021 in Baden-Württemberg bzw. im Ostalbkreis, unter Angabe der Recht-
fertigungsgründe (bitte nach Jahren, Land- und Stadtkreisen bzw. Gemeinden 
aufschlüsseln)?

6.  Welche Voraussetzungen müssen vorliegen, damit eine Mehrstaatigkeit zuläs-
sig ist und in wie vielen der zu Frage 1 bzw. Frage 2 genannten Fälle ist dies 
zutreffend, unter Angabe der betreffenden Staatsangehörigkeiten (bitte nach 
Jahren, Land- und Stadtkreisen bzw. Gemeinden aufschlüsseln)?

Kleine Anfrage
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und
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7.  Wie erklärt Sie die massive Zunahme der Einbürgerungen an Syrern (561 Pro-
zent) zwischen 2020 bis 2021?

8.  Wie schließt Sie die Einbürgerung sogenannter “Grauer Wölfe” unter den tür-
kischen Staatsbürgern konkret aus?

9.  Wie beurteilt die Landesregierung die Einbürgerung von 122 280 Personen al-
lein zwischen 2015 und 2021 aus demokratiepolitischer Sicht vor dem Hinter-
grund der Erhöhung der Wahlberechtigten?

14.2.2023

Rupp AfD

B e g r ü n d u n g

Wie der Pressemitteilung des Statistischen Landesamtes vom 3. Juni 2022 zu 
entnehmen ist, erhielten in Baden-Württemberg im Jahr 2021 insgesamt 17 304 
ausländische Personen die deutsche Staatsbürgerschaft. Die Kleine Anfrage soll 
klären, welche Voraussetzungen und ggf. welche zusätzlich Ermessungsspielräu-
me erfüllt waren und somit Unklarheiten ausräumen. Zudem wird auf den Antrag 
Drucksache 17/3382 Bezug genommen und diesbezüglich nachgefragt.

A n t w o r t

Mit Schreiben vom 8. März 2023 Nr. 2-0141.5-189/11 beantwortet das Ministeri-
um des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen die Kleine Anfrage wie folgt:

1.  Wie viele der in Baden-Württemberg lebenden Ausländer wurden in den Jahren 
2010 bis 2021 eingebürgert (bitte nach Jahren, Staatsangehörigkeit, Alter, Ge-
schlecht und Landkreisen sowie Stadtkreisen aufschlüsseln)?

Zu 1.:

Die Einbürgerungszahlen aus den Jahren 2010 bis 2021 ergeben sich aus der 
beigefügten Tabelle „Einbürgerungen in Baden-Württemberg seit 2010 nach Be-
richtsjahr, bisheriger Staatsangehörigkeit, Alter und Geschlecht“ des Statistischen 
Landesamts (Anlage 1). Eine tabellarische Darstellung der Ergebnisse anhand der 
in der Frage genannten fünf Differenzierungen wäre nicht übersichtlich darstell-
bar gewesen. Deshalb wurden die Ergebnisse nicht für die 44 Stadt- und Land-
kreise, sondern insgesamt für Baden-Württemberg und für den Ostalbkreis ausge-
wertet. Bei den Altersgruppen wurde eine Beschränkung auf die Einbürgerungen 
von zwei Altersgruppen, nämlich von Minderjährigen und Erwachsenen, vorge-
nommen. Die Beschränkung war auch deshalb angezeigt, weil aus Datenschutz-
gründen die Fallzahlen 1 und 2 – entsprechend einer bundesweiten Vorgabe – zu 
punkten waren. Um die Zahl der Geheimhaltungsfälle möglichst gering zu halten, 
wurden nur ausgewählte Staatsangehörigkeiten mit einer Mindestanzahl von Ein-
bürgerungen ausgewiesen. 

Die Tabelle zeigt, dass im Zeitraum 2010 bis 2021 insgesamt rund 198 500 aus-
ländische Personen eingebürgert wurden, darunter ganz überwiegend Erwach-
sene. Im Jahr 2019 lag die Zahl der Einbürgerungen mit ca. 19 100 am höchsten. 
Es wurden im Betrachtungszeitraum mehr Frauen als Männer eingebürgert (rund 
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105 000 zu 93 600). Mit Abstand am häufigsten waren Einbürgerungen von türki-
schen Staatsangehörigen (40 300).

2.  Wie viele der im Ostalbkreis lebenden Ausländer wurden in den Jahren 2010 
bis 2021 eingebürgert (bitte nach Jahren, Staatsangehörigkeit, Alter, Ge-
schlecht und Gemeinden aufschlüsseln)?

Zu 2.:

Die Einbürgerungszahlen sind der beigefügten Tabelle „Einbürgerungen im Ost-
albkreis seit 2010 nach Berichtsjahr, bisheriger Staatsangehörigkeit, Alter und 
Geschlecht“ (Anlage 2) zu entnehmen. Bei den Altersgruppen wurde aus den un-
ter zu 1 genannten Gründen auch hier eine Beschränkung auf die Einbürgerungen 
von zwei Altersgruppen, nämlich von Minderjährigen und Erwachsenen, vorge-
nommen. 

Im Zeitraum 2010 bis 2021 wurden im Ostalbkreis insgesamt knapp 4 200 Aus-
länderinnen und Ausländer eingebürgert. Wie auch im Land insgesamt waren 
Einbürgerungen von türkischen Staatsangehörigen mit Abstand am häufigsten 
(1 100). Die höchste Einbürgerungszahl gab es im Jahr 2021 mit ca. 400 Einbür-
gerungen.

3.  Nach wie vielen Jahren erfolgten die Einbürgerungen der in Baden-Württem-
berg lebenden Ausländer, nach wie vielen Jahren erfolgten diese Einbürgerun-
gen im Ostalbkreis?

Zu 3.:

Im Land insgesamt wurden die Ausländerinnen und Ausländer im Jahr 2021 im 
Durchschnitt nach knapp 16 Jahren und im Ostalbkreis nach knapp 15 Jahren ein-
gebürgert. Sowohl für das Land insgesamt als auch für den Ostalbkreis zeigt sich 
darüber hinaus, dass die durchschnittliche Aufenthaltsdauer bis zur Einbürgerung 
in den vergangenen Jahren tendenziell gesunken ist. Die Details lassen sich der in 
als Anlage 3 beigefügten Tabelle „Durchschnittliche Aufenthaltsdauer in Jahren von 
Eingebürgerten in Baden-Württemberg und im Ostalbkreis seit 2010“ entnehmen.

4.  Wie viele der zu Frage 1 bzw. Frage 2 aufgelisteten Personen wurden aufgrund 
einer Ehe mit einer deutschen Staatsangehörigen/einem deutschen Staatsan-
gehörigen bereits nach drei Jahren (Staatsangehörigkeitsgesetz § 9) in Ba-
den-Württemberg bzw. im Ostalbkreis eingebürgert (bitte nach Staatsangehö-
rigkeit, Alter und Geschlecht sowie nach Landkreisen und Stadtkreisen bzw. 
Gemeinden aufschlüsseln)?

Zu 4.:

Die Zahlen der nach § 9 Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG) eingebürgerten Perso-
nen ergeben sich aus der beigefügten Tabelle „Nach § 9 Staatsangehörigkeitsge-
setz Eingebürgerte in Baden-Württemberg seit 2010 nach Berichtsjahr und bishe-
riger Staatsangehörigkeit“ (Anlage 4a Land) und der Tabelle „Nach § 9 Staatsan-
gehörigkeitsgesetz Eingebürgerte im Ostalbkreis seit 2010 nach Berichtsjahr und 
bisheriger Staatsangehörigkeit“ (Anlage 4b Ostalbkreis). Auch hier wurden die 
Ergebnisse der Tabelle 4a Land nicht für die 44 Stadt- und Landkreise, sondern 
insgesamt für Baden-Württemberg ausgewertet. 

Nach § 9 Absatz 1 Satz 1 StAG sollen Ehegatten oder eingetragene Lebenspartner 
Deutscher eingebürgert werden, wenn sie seit drei Jahren ihren rechtmäßigen ge-
wöhnlichen Aufenthalt im Inland haben und die Ehe oder eingetragene Lebens-
partnerschaft seit zwei Jahren besteht. 

Von den landesweit rund 198 500 Einbürgerungen in den Jahren 2010 bis 2021 
entfielen knapp 12 000 auf Einbürgerungen von Ehegatten oder eingetragenen Le-
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benspartnern Deutscher. Mit Abstand am häufigsten waren hier Einbürgerungen 
von rumänischen Staatsangehörigen (1 000). Dies gilt auch für den Ostalbkreis, in 
dem 27 der insgesamt 273 Einbürgerungen nach § 9 StAG auf Rumäninnen und 
Rumänen entfielen.

Bei den Auswertungsergebnissen zur Frage 4 wurde, da die Fallzahlen (noch) 
geringer als bei den Fragen 1 und 2 waren, auf eine Differenzierung nach Alters-
gruppen und Geschlecht in der tabellarischen Darstellung verzichtet. Es können 
jedoch folgende Daten mitgeteilt werden: 

Das Durchschnittsalter der im gesamten Zeitraum nach § 9 StAG Eingebürgerten 
war sowohl für das Land (35,4 Jahre statt 31,9 Jahre) als auch für den Ostalbkreis 
(35,5 statt 31,1 Jahre) höher als bei allen Einbürgerungen insgesamt. Nach § 9 
StAG wurden überdurchschnittlich viele Frauen eingebürgert, nämlich im Land 
70,4 % (gegenüber 52,9 % bei allen Einbürgerungen) und im Ostalbkreis 82,4 % 
(gegenüber 51,4 % bei allen Einbürgerungen).

5.  Wie viele Ermessenseinbürgerungen, insoweit die Voraussetzungen für eine 
Anspruchseinbürgerung nicht erfüllt waren, erfolgten in den Jahren 2010 bis 
2021 in Baden-Württemberg bzw. im Ostalbkreis, unter Angabe der Rechtferti-
gungsgründe (bitte nach Jahren, Land- und Stadtkreisen bzw. Gemeinden auf-
schlüsseln)?

Zu 5.:

Der Tabelle „Einbürgerungen in Baden-Württemberg seit 2010 nach Berichtsjahr, 
Kreis sowie Anspruch und Ermessen“ (Anlage 5) ist zu entnehmen, dass An-
spruchseinbürgerungen wesentlich häufiger als Ermessenseinbürgerungen waren, 
wobei keine Differenzierung nach einzelnen Gründen bei Ermessenseinbürgerun-
gen möglich war. Im Zeitraum 2010 bis 2021 standen in Baden-Württemberg 
ca. 169 400 Anspruchseinbürgerungen rund 29 100 Ermessenseinbürgerungen ge-
genüber; im Ostalbkreis war das Verhältnis ca. 3.600 Anspruchseinbürgerungen 
zu etwa 600 Ermessenseinbürgerungen.

6.  Welche Voraussetzungen müssen vorliegen, damit eine Mehrstaatigkeit zulässig 
ist und in wie vielen der zu Frage 1 bzw. Frage 2 genannten Fälle ist dies zu-
treffend, unter Angabe der betreffenden Staatsangehörigkeiten (bitte nach Jah-
ren, Land- und Stadtkreisen bzw. Gemeinden aufschlüsseln)?

Zu 6.:

Im geltenden Staatsangehörigkeitsgesetz ist der Grundsatz der Vermeidung von 
Mehrstaatigkeit verankert. Dieser Grundsatz wird insbesondere durch eine Reihe 
von Ausnahmetatbeständen des § 12 StAG durchbrochen. Zur Frage der Voraus-
setzungen für die Zulässigkeit von Mehrstaatigkeit wird auf die Stellungnahme 
zu Ziffer 6 des Antrags des Abgeordneten Hans Dieter Scheerer u. a. FDP/DVP, 
Drucksache 17/3382, verwiesen. 

Die Zahl der unter Hinnahme von Mehrstaatigkeit erfolgten Einbürgerungen lässt 
sich aus der beigefügten Tabelle „Einbürgerungen in Baden-Württemberg seit 
2010 nach Berichtsjahr, bisheriger Staatsangehörigkeit sowie Hinnahme und Ver-
meidung von Mehrstaatigkeit“ (Anlage 6) entnehmen. Auch hier wurden die Er-
gebnisse der Tabelle 6 nicht für die 44 Stadt- und Landkreise, sondern insgesamt 
für Baden-Württemberg ausgewertet. 

Die Mehrstaatigkeit wurde im Durchschnitt der Jahre 2010 bis 2021 bei 56 % 
der in Baden-Württemberg vollzogenen Einbürgerungen zugelassen. Je nach Her-
kunftsland gibt es allerdings erhebliche Unterschiede, die nicht zuletzt auf das 
Vorliegen bzw. Nichtvorliegen der Ausnahmegründe für eine Mehrfachstaatsan-
gehörigkeit zurückzuführen sind. So mussten beispielsweise bei den Eingebürger-
ten aus der Türkei und aus der Ukraine jeweils mehr als 90 % ihre frühere Staats-
angehörigkeit aufgeben, während Eingebürgerte unter anderem aus Syrien zu  
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100 % ihre bisherige Staatsbürgerschaft behalten konnten. Syrien zählt zu den 
Staaten, bei denen eine Entlassung aus der bisherigen Staatsangehörigkeit faktisch 
nicht möglich ist und daher ein Ausnahmetatbestand von dem Entlassungserfor-
dernis besteht. 

Für den Ostalbkreis waren aufgrund der geringen Fallzahlen aus Datenschutz-
gründen entsprechende Auswertungen nicht zulässig.

7.  Wie erklärt Sie die massive Zunahme der Einbürgerungen an Syrern (561 Pro-
zent) zwischen 2020 bis 2021?

Zu 7.:

Die Zahl der Einbürgerungen von syrischen Staatsangehörigen ist von 284 ein-
gebürgerten Personen im Jahr 2020 auf 1 879 eingebürgerte Syrerinnen und Syrer 
im Jahr 2021 angestiegen und hat sich damit gegenüber dem Vorjahr fast versie-
benfacht.

Damit lag Syrien nach der Türkei (2 146) und vor Rumänien (1 511) und Italien 
(1 207) auf Platz 2 der häufigsten Herkunftsstaaten.

Für viele Syrerinnen und Syrer, die im Jahr 2015 in großer Zahl als Schutz suchende 
nach Baden-Württemberg kamen, bestand im Jahr 2021 durch eine ausreichende 
Aufenthaltsdauer aufgrund besonderer Integrationsleistungen erstmals die Möglich-
keit zur Einbürgerung. Nach § 10 Absatz 1 Satz 1 des Staatsangehörigkeitsgesetzes 
(StAG) können Ausländerinnen und Ausländer in der Regel nach acht Jahren recht-
mäßigen gewöhnlichen Aufenthalts im Inland eingebürgert werden. Weist die Ein-
bürgerungsbewerberin oder der Einbürgerungsbewerber besondere Integrationsleis-
tungen auf, kann sie/er bereits nach sechs Jahren eingebürgert werden (§ 10 Absatz 3 
Satz 2 StAG). Besondere Integrationsleistungen können insbesondere angenommen 
werden beim Nachweis von Sprachkenntnissen, die das Sprachniveau B 1 des Ge-
meinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen übersteigen, bei besonders 
guten schulischen, berufsqualifizierenden oder beruflichen Leistungen oder bei be-
sonderem bürgerschaftlichem Engagement.

Zu der guten Integration vieler syrischer Staatsangehöriger kommt hinzu, dass sie 
ein großes Interesse an einer Einbürgerung in den deutschen Staatsverband haben, 
was u.a. daran liegt, dass sie ihre syrische Staatsangehörigkeit bei der Einbürge-
rung nicht aufgeben müssen. Eine Entlassung aus der syrischen Staatsangehörig-
keit ist faktisch nicht möglich, sodass diese Staatsangehörigen unter Hinnahme 
von Mehrstaatigkeit eingebürgert werden (§ 12 Absatz 1 Satz 2 Nr. 2 StAG). 

8.  Wie schließt Sie die Einbürgerung sogenannter „Grauer Wölfe” unter den tür-
kischen Staatsbürgern konkret aus?

Zu 8.:

Einbürgerungsbewerberinnen und -bewerber, die verfassungsfeindliche oder 
extremistische Bestrebungen verfolgen und unterstützen, wie zum Beispiel die 
türkisch-rechtsextremistische Ülkücü-Bewegung („Bewegung der Idealisten“),  
die auch „Graue Wölfe“ genannt werden, sind von einer Einbürgerung nach  
§ 11 Satz 1 Nr. 1 StAG ausgeschlossen. Die Einbürgerung ist nach dieser Vor-
schrift ausgeschlossen, wenn tatsächliche Anhaltspunkte die Annahme rechtfer-
tigen, dass der Ausländer Bestrebungen verfolgt oder unterstützt oder verfolgt 
oder unterstützt hat, die gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung, den 
Bestand oder die Sicherheit des Bundes oder eines Landes gerichtet sind oder 
eine ungesetzliche Beeinträchtigung der Amtsführung der Verfassungsorgane des 
Bundes oder eines Landes oder ihrer Mitglieder zum Ziele haben oder die durch 
die Anwendung von Gewalt oder darauf gerichtete Vorbereitungshandlungen 
auswärtige Belange der Bundesrepublik Deutschland gefährden, es sei denn, der 
Ausländer macht glaubhaft, dass er sich von der früheren Verfolgung oder Unter-
stützung derartiger Bestrebungen abgewandt hat.
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Im Rahmen des Einbürgerungsverfahrens werden sicherheitsrechtliche Abfragen 
bei den Polizei-, Justiz- und Verfassungsschutzbehörden gemacht. Die bei den  
Sicherheitsbehörden vorliegenden offenen und eingestuften Erkenntnisse werden 
an das Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen übermittelt 
und dort geprüft. Wenn sich aufgrund der Rückmeldung des Landesamts für Ver-
fassungsschutz, der Polizeibehörden, der Ausländerbehörde oder der Einbürge-
rungsbehörde Anhaltspunkte dafür ergeben, dass sich die Einbürgerungsbewer-
berin oder der Einbürgerungsbewerber verfassungsfeindlich oder extremistisch 
betätigt hat oder betätigt, ist eine Einbürgerung nur mit ausdrücklicher Zustim-
mung des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen möglich 
[Ziffer 1 a) bb) der Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über Zustim-
mungserfordernisse im Staatsangehörigkeitsrecht – VwV ZustStAR]. 

9.  Wie beurteilt die Landesregierung die Einbürgerung von 122 280 Personen al-
lein zwischen 2015 und 2021 aus demokratiepolitischer Sicht vor dem Hinter-
grund der Erhöhung der Wahlberechtigten?

Zu 9.:

In den vergangenen 70 Jahren hat sich nach Angaben des statistischen Landes-
amts die Zahl der Wahlberechtigten deutlich verändert. Waren bei der ersten 
Landtagswahl im Jahr 1952 lediglich gut 4,3 Millionen Bürgerinnen und Bürger 
wahlberechtigt, stieg ihre Zahl bei der Landtagswahl 2021 auf knapp 7,7 Mil-
lionen Personen. Dies hängt vor allem damit zusammen, dass die baden-würt-
tembergische Bevölkerung in den vergangenen 70 Jahren deutlich zugenommen 
hat. Zudem lag im Jahr 1952 die Wahlberechtigung erst mit Vollendung des  
21. Lebensjahrs vor. Verfassungsrechtlich ist das Wahlrecht bei Landtagswahlen 
(Artikel 26 Absatz 1 der Landesverfassung) und Bundestagswahlen (Artikel 20 
Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes) an die deutsche Staatsangehörigkeit geknüpft. 
Mit dem Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit geht damit bei Vorliegen der 
übrigen Voraussetzungen das Wahlrecht einher. 

Strobl
Minister des Inneren, 
für Digitalisierung und Kommunen+
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